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Landesverband Wien

Anlagenordnung

1. Die Nutzung des Reitgeländes, der Stallungen, der Futter-und Sattelkammern und der Heuböden hat so zu erfolgen, dass andere Mieter oder Anrainer nicht behindert werden.
2. Die Anlage dient der Ausübung des Reitsports. Besitzer haften für ihre Pferde.
3. Es sind nur jene Flächen und Räumlichkeiten zu benützen, welche im Mietvertrag ausdrücklich erwähnt werden, oder wo eine schriftliche Genehmigung der ASKÖ-Wien vorliegt. 

4. Das Longieren reiterloser Pferde ist in der Alten Reithalle, auf dem Dressurplatz D1 und der Turnierwiese verboten, ebenso das Longieren von Reitern auf dem D1 und der Turnierwiese.
5. Die Nutzung der Hallen ist grundsätzlich nur in den dafür eingetragenen Zeiten möglich, die aushängenden Hallenpläne für Reit- Longier und Therapiezeiten sowie Aushänge für die Nutzung der übrigen Reitflächen und öffentlichen Koppeln sind einzuhalten.

6. Alle Nutzungen außerhalb des Trainingsbetriebs (Turniere, Vereinsfeiern, Zeltfeste, Filmaufnahmen, usw. ) sind der Geschäftsleitung bekannt zu geben und bedürfen einer schriftlichen Genehmigung .
7. Das Rauchen in den Reithallen, auf den Heuböden und in den Stallungen ist verboten.

8. Auf Sauberkeit auf der Anlage und in den Sanitärräumen ist zu achten.
9. Loses Heu und Stroh muss einmal jährlich (Juni) von den Heuböden entfernt werden. Eine Kontrolle wird von den Mitarbeiter der ASKÖ-Wien im Juli durchgeführt. Bei Feststellung der Nichteinhaltung wird eine Firma mit der Räumung beauftragt und die Kosten der jeweiligen Stallgemeinschaft in Rechnung gestellt.
10.  Bei Frostgefahr sind Stallfenster und Stalltüren geschlossen zu halten.
11.  Ein Befahren der Anlage ist nur kurzfristig zu Lieferzwecken und im Schritttempo erlaubt.
12.  Hunde können auf der Anlage mitgebracht werden, sind aber sicher unter Kontrolle zu halten und dürfen den Reitbetrieb nicht stören – die Besitzer haften für ihre Hunde. Hundekot ist vom Besitzer zu entfernen.
13.  Das „frei laufen lassen“ von Pferden ist auf der gesamten Anlage und in beiden Hallen untersagt.
14.  Den Weisungen des Personals der ASKÖ-Wien, im speziellen bzgl. Sicherheit und Sauberkeit, unbedingt Folge zu leisten. 

15.  Die Benützung der Anlage erfolgt in jedem Fall auf eigene Gefahr.

16.  Beschwerden sind der Anlagenleitung zur Kenntnis zu bringen.

17.  Das Abstellen von Pferdeanhängern ist auf der Anlage ist verboten. Mitgliedern von ASKÖ Wien Vereinen steht der dafür vorgesehene Anhängerparkplatz zur Verfügung.

18.  Die Nichteinhaltung von Bestimmungen, trotz dreimaliger schriftlicher Ermahnung, hat eine Kündigung des Mietvertrags oder ein Anlagenverbot zur Folge.

